
 
STARZACH 

 
  
 Amt: Hauptamt 
 Az: 621.41 
 
 Gemeinderat 
 
- Drucksache  
 
- Tischvorlage  
 
  

 
 Vorlage Nr. 02 / 2018 
 
 
 zu TOP   4 öffentlich  
 
 
 zur Sitzung am 29. Januar 2018 

   
Betrifft: 
Aufstellung eines Bebauungsplanes "Berg" im Ortsteil Bierlingen 
  Aufstellungsbeschluss im vereinfachten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch 
 Beschluss zur Offenlage des Bebauungsplanentwurfes 

 

 
 Beschlussantrag: 

- siehe Drucksache – 
 

 
 Anlagen: 
 
-  Abgrenzungsplan, Stand 06.11.2017 
-  Bebauungsplanentwurf, Planstand 08.08.2017 
-  Entwurf der Textlichen Festsetzungen und Örtlichen Bauvorschriften mit Datum 19.01.2018 
-  Einleitung zur Begründung zum Bebauungsplan "Berg" mit Datum vom 19.01.2018 
-  Begründung zum Bebauungsplan "Berg" mit Datum vom 19.01.2018 
-  Beilage zur Begründung der Namensänderung mit Datum vom 19.01.2018 
-  Lärmgutachten, erstellt für Bebauungsplan „Stock-Berg 2. Änderung“  
   mit Datum vom 24.03.2017 
 

 
 
 
 
 
 
 Datum   Bürgermeister                  Hauptamt 
 14.01.2018                     Thomas Noé             Marie-Sophie Zegowitz 

Sitzungsvorlage 

X 

 



Seite 2    zur Gemeinderatsdrucksache Nr. 02/2018 
 

SACHDARSTELLUNG: 
 
Im Anschluss an die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 25.09.2017, in der u.a. die 
Aufstellungsbeschlüsse zu den Bebauungsplänen „Stock“ und Berg“ sowie die 
Veränderungssperrensatzung „Berg“ gefasst wurden, erhielt die Verwaltung u.a. aus der Bürgerschaft 
Hinweise, dass die Gewannbezeichnungen jeweils vertauscht worden waren. 
 
Um sicher zu stellen, dass diese vertauschten Gewannbezeichnungen, die Bebauungspläne nicht 
angreifbar machen, werden in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 29.01.2018 alle drei 
Verfahren erneut mit der richtigen Gewannbezeichnungen aufgestellt, um eine rechtssichere 
Beteiligung der Öffentlichkeit zu bewirken. Auf die Anlage “Beilage zur Begründung der 
Namensänderung“ wird an dieser Stelle verwiesen. 
 
Es werden erneut öffentliche Bekanntmachungen vorgenommen sowie die Träger öffentlicher 
Belange und sonstiger Behörden und die Öffentlichkeit im formalen Verfahren beteiligt. 
 
Etwaige bereits eingegangene Stellungnahmen werden dennoch in die neuen Verfahren 
miteinbezogen um eine fehlerfreie Abwägung zu garantieren. 
 
Ansonsten ist auf die bisherige Historie des Gebietes hinzuweisen: 
 
Mit Verkündigungsdatum vom 30.06.2017 erfolgte das Urteil 3 S 837/16 des Verwaltungsgerichtshofs 
Baden-Württemberg wegen der Ungültigkeit des Bebauungsplanes „Stock-Berg.“ 
 
Der 3. Senat hatte entschieden, dass der bis dato rechtskräftige Bebauungsplan „Stock-Berg“ vom 
19.11.2007 mit Ablauf des 14.08.2017 außer Kraft tritt. 
 
Daraufhin hatten u.a. Gespräche mit dem Anwalt der Gemeinde sowie dem Büro Gauss und 
Lörcher (heute Büro Gauss Ingenieurtechnik GmbH) aus Rottenburg am Neckar stattgefunden. 
 
Fazit der Gespräche war, dass das bisherige Geltungsgebiet des Bebauungsplanes künftig in zwei 
Geltungsgebiete aufgeteilt wird.  
 
Hintergrund ist, dass der Bereich südwestlich und nordwestlich der Schwarzwaldstraße 
gem. § 34 Baugesetzbuch dem Innenbereich zugeschrieben wird. Der Geltungsbereich des 
künftigen Bebauungsplans „Stock“ (neue Bezeichnung) überwiegend dem Außenbereich, weshalb 
unterschiedliche Verfahrensarten zur Aufstellung des Bebauungsplan gewählt werden. 
 
Aufgrund der bereits überwiegend vorhandenen Bestandsbebauung bedarf es rechtlich im Bereich 
des „Berg“ (neue Bezeichnung) nicht unbedingt eines neuen Bebauungsplanes. 
 
Im Sinne der städtebaulichen Ordnung erachtet die Gemeindeverwaltung eine Neuplanung des 
Gebietes jedoch als sinnvoll, so dass dortige Baulücken im Vergleich zu bereits erstellten 
Wohngebäuden eine gleichartige Bebauung erhalten und die bisherigen planungsrechtlichen und 
sonstigen baurechtlichen Vorgaben „wieder“ (Stand Stock-Berg 1. Änderung) gelten sollen. 
 
Bezüglich der textlichen Festsetzungen sollen sich keine Änderungen ergeben zum ehemals  
(Stock-Berg 1. Änderung) bestehenden Bebauungsplan. 
 
Änderungen haben sich in Bezug auf die Flurstücke 3042 bis 3045 ergeben, dass anstelle von 
Doppelhaushälften nun auch die Möglichkeit besteht, zwei Grundstücke zusammenzuführen und ein 
Einzelhaus darauf zu erstellen. 
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Dies war aus Sicht der Verwaltung zwingend nötig, da sich die bisherigen drei im 
Gemeindeeigentum befindlichen Grundstücke nicht vermarkten ließen. Durch diese Änderung 
konnten Ende 2017 aber bereits zwei zusammenhängende Flurstücke verkauft werden. 
 
Die im Plan ersichtlichen veränderten Grundstückszuschnitte sind Folge des Lärmgutachtens, mit 
Datum vom 24.03.2017, das durch die Firma Müller-BBM GmbH aus München erstellt wurde. Ebenso 
entspricht dies der Abgrenzung von Innen- und Außenbereich. 
 
Aufgrund des ehemals gültigen Bebauungsplanes, dessen Flächen unter anderem im 
Flächennutzungsplan enthalten sind, kann auch aufgrund der Tatsache, dass die Fläche weniger als 
20.000 m² im Innenbereich beträgt, das vereinfachte Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch für den 
Geltungsbereich des künftigen Bebauungsplangebietes „Berg“ gewählt werden. 
 
Dies hat zur Folge, dass keine frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und keine 
frühzeitige Anhörung stattzufinden hat. 
 
Da alle Unterlagen vorliegen, dazu zählen der Abgrenzungsplan, der Bebauungsplanentwurf, die 
Textlichen Festsetzungen und Örtlichen Bauvorschriften, die Einleitung zur Begründung zum 
Bebauungsplan "Berg", die Begründung zum Bebauungsplan "Berg ", die Beilage zur Begründung der 
Namensänderung, das Ergebnis des Lärmgutachten, erstellt für „Stock-Berg 2. Änderung, kann 
neben der Fassung des Aufstellungsbeschlusses gleichzeitig der Beschluss zur Offenlage erfolgen. 
 
Nach der durchgeführten Offenlage können dann eingegangene Einwendungen und Anregungen 
der Träger öffentlicher Belange und sonstiger Behörden oder von sonstigen Einwendungen in einer 
weiteren Gemeinderatssitzung abgearbeitet werden und die Planunterlagen entsprechend 
angepasst werden. 
 
Danach sollte einem Satzungsbeschluss im April 2018 nichts mehr entgegenstehen. 
 
 
STELLUNGNAHME DER VERWALTUNG: 
 
Die Gemeindeverwaltung schlägt vor, das oben dargestellte Vorgehen zu verfolgen und schlägt 
daher folgenden Beschlussvorschlag vor: 
 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
1. Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan „Berg“ im Ortsteil Bierlingen im vereinfachten   
   Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch aufzustellen. 
 
2. Dem Abgrenzungsplan mit Stand 06.11.2017, dem Bebauungsplanentwurf mit Stand 08.08.2017,  
    dem Entwurf der Textlichen Festsetzungen und Örtlichen Bauvorschriften mit Datum 19.01.2018,  
    der Einleitung zur Begründung zum Bebauungsplan "Berg" mit Datum vom 19.01.2018, der  
    Begründung zum Bebauungsplan "Berg " mit Datum vom 19.01.2018, der Beilage zur Begründung  
    der Namensänderung mit Datum vom 19.01.2018 sowie dem Lärmgutachten, erstellt für  
    „Stock-Berg 2. Änderung“ mit Datum vom 24.03.2017 wird zugestimmt. 
 
3. Der Gemeinderat beschließt gleichzeitig die Offenlage der Planunterlagen sowie die Anhörung  
    der Träger öffentlicher Belange und sonstiger Behörden. 
 
4. Die Verwaltung wird beauftragt, das Erforderliche zu veranlassen. 
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Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan  
„Berg“ 

 in Starzach, Ortsteil Bierlingen 
 
 
Rechtsgrundlagen: 
Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuell gültigen Fassung. 
 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der aktuell gültigen Fassung. 
 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV) in der aktuell gültigen Fassung. 
 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der aktuell gültigen Fassung. 
 
Mit dem Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen außer Kraft. 
 
In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung wird folgendes festgesetzt: 
 
I.  Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1.  Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
1.1  Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO   

Die nach § 4 Abs. 3 Ziffer 4 und 5 ausnahmsweise zulässigen Anlagen 
(Gartenbaubetriebe, Tankstellen) sind nicht zulässig. 

 (§1 Abs.6 BauNVO) 
  
1.2  Mischgebiet nach § 6 BauNVO 

In Anwendung von § 1 Abs. 5 BauNVO sind  Schank- und Speisewirtschaften sowie 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes nicht zulässig. 
In Anwendung von § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO sind Vergnügungsstätten im Sinne von 
§ 6 Abs. 2 Ziffer 8 sowie Vergnügungsstätten nach § 6 Abs. 3 unzulässig. 
In Anwendung von § 1 Abs. 4 BauNVO wird das Mischgebiet an der Bahnhofstraße 
derart gegliedert, dass in der Zone A nur Betriebe und Anlagen zulässig sind, die dem 
Emissionsniveau eines nicht störenden Gewerbebetriebes entsprechen. 

 
2.  Maß der baulichen Nutzung §§ 16-20 BauNVO 
 Grundflächenzahl (GRZ) nach § 19 BauNVO (siehe Planeintrag!) 

 Befestigte Flächen wie Stellplätze, Terrassen. Zugänge, Zufahrten werden, wenn sie 
wasserdurchlässig hergestellt sind, nur zu 50% auf die GRZ angerechnet. 

 Geschossflächenzahl (GFZ) nach § 20 BauNVO (Siehe Planeintrag!) 
Die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen einschließlich der zu 
ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich der Umfassungswände sind bei 
der GFZ-Berechnung vollständig mitzurechnen. 

 Zahl der Vollgeschosse (Z) nach § 20 BauNVO in Verb. mit §1(6) LBO. 
Im WA darf bei geneigten Dächern das 2. Vollgeschoss ausschließlich im 
Dachgeschoss ausgeführt werden. 
 
 

 
3. Bauweise § 22 BauNVO 
 3.1 Offene Bauweise, nur Einzel- oder Doppelhäuser zulässig. 
 3.2 Offene Bauweise, nur Doppelhäuser zulässig 
 3.3 Offene Bauweise, ohne Einschränkung. 
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4.  Höchstzulässige Zahl der Wohnungen  § 9 Abs. Nr. 6 BauGB 

Die höchstzulässige Zahl von Wohnungen wird im WA auf  drei pro Einzelhaus und 
auf zwei pro Doppelhaushälfte beschränkt.  

  
5.  Stellung der baulichen Anlagen § 9 (1) Nr. 2  BauGB 

Sofern im Plan Firstrichtungen bzw. Gebäudelängsrichtungen eingetragen sind, so 
sind diese verbindlich. 

 
6.  Stellplätze und Garagen § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB u. §23 (5)BauNVO 

Bei Garagen ist ein Abstand von mindestens 5 m, bei überdachten Stellplätzen 2,00 
m von der Begrenzung zu öffentlichen Verkehrsflächen (Gehweg, Straße) 
einzuhalten.   

Garagen, überdachte Stellplätze und Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der 
überbaubaren Flächen zulässig.  
 

7. Nebenanlagen § 9 Abs.1 Nr.4 BauGB und § 14 (1) BauNVO 
Im allgemeinen Wohngebiet sind Nebenanlagen als Gebäude auf den überbaubaren 
und nicht überbaubaren Flächen der Baugrundstücke bis zu 40 m³ pro Grundstück 
bei Einzelhäusern und bis zu 20 m³ bei Doppelhäusern, jeweils nur einmal zulässig. 
 
Es ist ein Mindestabstand zur Begrenzung zu öffentlichen Verkehrsflächen (Gehweg, 
Straße) von 2,00 m einzuhalten.  
 

8.  Höhenlage der baulichen Anlagen § 9 Abs. 3 BauGB 
Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) darf eine maximale Höhe über der 
Straßenachse, gemessen in der Mitte der an die Erschließungsstraße angrenzenden 
Grundstücksseite, nicht überschreiten (siehe Eintrag Nutzungsschablone!). 
Maßgebend ist die Erschließungsstraße, der das Gebäude zugewandt ist. 
 

9  Anschluss von Flächen an die Verkehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 
Entsprechend der Planeintragung sind Zu- und Ausfahrten in bestimmten Bereichen 
unzulässig. (Siehe Planeintrag!) 
 

10 Private Grünflächen § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 
Die ausgewiesenen privaten Grünflächen dienen der gärtnerischen und 
landwirtschaftlichen Nutzung. Bauliche Anlagen sind unzulässig. 

 
 
11. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 

Zur Sicherung öffentlicher Abwasserleitung sowie zur Sicherung der Erschließung 
rückwärtiger Baugrundstücke werden Flächen für Leitungsrechte bzw. Geh-, Fahr- 
und Leitungsrechte festgelegt. Die Flächen sind durch Grunddienstbarkeit zu sichern. 
(Siehe Planeintrag!) 

  
12. Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
12.1   Stellplätze 

Stellplätze und Zufahrten sind mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen.  
Dies gilt nicht für Arbeitsflächen im Mischgebiet. 
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12.2  Zisternen 
(Siehe hierzu Örtliche Bauvorschriften Ziffer 9!) 
  

12.3  Oberboden 
Oberboden ist getrennt auszubauen, zwischenzulagern und als oberste Bodenschicht 
wieder einzubauen. 
 

13. Pflanzgebot  § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB  
An den festgesetzten Standorten sind standortgerechte mittel- oder großkronige 
Laubbäume zu pflanzen. Die Standorte sind um 5 m variabel.  
Pro Baugrundstück sind mind. 2 mittel- bis großkronige standortgerechte Laubbäume 
zu pflanzen, sofern dies dem Nachbarrecht nicht entgegensteht.  

 
14.  Flächen zur Herstellung des Straßenkörpers § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB 

Die Eigentümer von Grundstücken, die an die öffentlichen Verkehrsflächen 
angrenzen, haben bis zu einer Tiefe von 2,50 Meter für die Herstellung des 
Straßenkörpers notwendige Abgrabungen, Aufschüttungen oder Stützmauern zu 
dulden. 
Die Grundstückseigentümer haben auf ihren Grundstücken, die an öffentliche 
Verkehrsflächen angrenzen, den Hinterbeton der Bordsteine, Verkehrszeichen, 
Straßenschilder und Beleuchtungsmasten zu dulden. 
 

15. Umweltbelange 
 

Die Ergebnisse der Artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung von dem Büro HPC vom 
6.8.2014 sind zu beachten.  

  
 

II.  Hinweise 
 
1. Wasserschutz 

Das Plangebiet liegt zu einem Teil in der Zone III des rechtsverbindlichen 
Wasserschutzgebietes „Hirrlinger Mühlen“. Die Verbote und Beschränkungen der 
Rechtsverordnung des Regierungspräsidiums Tübingen vom 30. März 1993 
(Gesetzblatt Seite 250 ff.), geändert durch Rechtsverordnung vom 20. August 1996 
(Gesetzblatt Seite 632 ff.) sind einzuhalten. 

 
1. Bodenschutz 

Es ist anzustreben, bei der Bebauung eines Grundstücks einen Ausgleich zwischen 
Auf- und Abtrag zu erreichen. 

 
2.  Altlasten 

Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Altlasten oder 
altlastenverdächtige Flächen bekannt. Kleinräumige Verunreinigungen können jedoch 
nie völlig ausgeschlossen werden. Sollten bei Baumaßnahmen (insbesondere 
Tiefbau) organoleptische Auffälligkeiten (z.B. Geruch, Verfärbungen) festgestellt 
werden, so ist hiervon unverzüglich das Landratsamt Tübingen, Abt. Umweltschutz zu 
informieren. 
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Aufgestellt: 
Starzach-Bierlingen, 22.05./15.09./  Rottenburg, 22.05./15.09./ 25.09.2006 
25.09.2006/19.11.2007/17.07.2014/   19.11.2007/17.07.2014/14.09.2017/   
14.09.2017/ 19.01.2018 19.01.2018 
    

 
____________________    _______________________ 
Noé       Gauss 
Bürgermeister     Gauss + Lörcher 

     Ingenieurtechnik GmbH 
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Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Berg“ in Starzach, 
Ortsteil Bierlingen 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
Landesbauordnung für Baden-Württemberg  (LBO)  in der aktuell gültigen 
Fassung. 
 
Örtliche Bauvorschriften nach § 74 LBO 
Mit dem Inkrafttreten dieser örtlichen Bauvorschriften treten alle bisherigen örtlichen 
Bauvorschriften im Geltungsbereich außer Kraft. 
 
 

1. Gebäude- und Traufhöhen 
 

Im WA darf die Traufhöhe von geneigten Dächern  bei zweigeschossigen Gebäuden 
mit Höhenbeschränkung („m.H.B.“) maximal 4,10 m betragen, gemessen von der 
tatsächlichen EFH. Hiervon ausgenommen sind Pultdächer, die eine maximale 
Traufhöhe von 4,70 m aufweisen dürfen. 
Gebäude mit Flachdächern dürfen eine Gebäudehöhe von max.6,5 m nicht 
überschreiten. 
Die Gebäudehöhe wird von der tatsächlichen EFH bis zum obersten Punkt des 
Gebäudes gemessen. 
Im MI darf die maximale Traufhöhe  6,50 m und die maximale Gebäudehöhe 10,50 m 
betragen. 
Die festgesetzte Traufhöhe muss auf mindestens der Hälfte der Gebäudelänge 
eingehalten werden. 
Für die Bemessung ist die Schemaskizze in der Zeichenerklärung maßgebend. 
 
 

2. Dachgestaltung 
 
     2.1  Geneigte Dächer. 

 
Dachneigung siehe Planeintrag Nutzungsschablone!  
Abweichend von diesen Einträgen ist bei Pultdächern nur eine Dachneigung bis zu 
15° zulässig. 
Doppelhäuser sind in gleichen Dachneigungen auszuführen. 
Für die Dachdeckung sind nur folgende Farbtöne zulässig: RAL 2001-3003, 7000- 
7038, 8000 – 8014 und 9004 und 9005. Als Dachdeckung sind spiegelnd-glänzende 
Materialien unzulässig. 
Für die Dachoberfläche dürfen keine Materialien verwendet werden, die das 
Grundwasser beeinträchtigen. Hierzu gehören insbesondere unbeschichtete 
Metalldächer aus Zink, Kupfer und Blei. 
Zulässig sind Satteldächer, Walmdächer, versetzte (gegenläufige) Pultdächer, 
Pultdächer.  
Doppelhäuser sind in den gleichen Dachformen auszuführen. 
  
Dachaufbauten als Schleppgauben sind pro Gebäudeseite nur bis zu 1/2 der 
Trauflänge zulässig. 
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Dachaufbauten als Quergauben sind nur bis zu 1/2 der zugehörigen Trauflänge 
zulässig. 
Dachaufbauten müssen  vom First 0,8 m (in der senkrechten Projektion gemessen) 
und vom Ortgang mind. 1,0 m Abstand aufweisen. 
Es sind entweder nur Giebelgauben, nur Schleppgauben oder nur Dacheinschnitte 
auf einer Dachflächenseite zulässig. 
Querhäuser sind nur bis zur Hälfte der jeweiligen Gebäudeseite zulässig. 
Die o.g. Vorschriften über Dachdeckung, Dachneigung und -gestaltung gelten auch 
für Nebengebäude, Garagen und Carports. In Ergänzung dieser Vorschriften sind 
diese Gebäude auch mit begrüntem Flachdach zulässig. 
Anlagen für die Nutzung von Sonnenenergie sind ohne Einschränkungen zulässig. 
 
 

2.2 Flachdächer 
 
Flachdächer sind extensiv zu begrünen. Begrünte Dachflächen sind mit einer 
Mindestsubtatschicht von 8cm auszubilden und mit Gräsern, bodendeckenden 
Gehölzen, Wildkräutern u. ä. dauerhaft zu bepflanzen. 
Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie dürfen nicht mehr als 80% der Dachfläche 
betragen und bei Aufständerung die Dachfläche (nicht die Attika) um max. 1m 
überragen. 
Diese Anlagen müssen von der äußeren Begrenzung des Flachdaches einen 
Abstand von mind.1,5 m einhalten . 
 
      3.  Fassaden  
Oberflächen spiegelnd-glänzenden Materialien oder in grellen oder fluoreszierenden Farben 
sind nicht zulässig. 
 
4.  Einfriedungen  
Zäune dürfen eine Höhe von 1,2 m zur Straße hin nicht überschreiten. Massive 
Einfriedungen sind nur bis zu einer Höhe von 0,30 m über Gelände zulässig.  
 
5.  Aufschüttungen, Abgrabungen 
Aufschüttungen und Abgrabungen sind nur bis zu 1,5 m vom vorhandenen natürlichen 
Gelände zulässig. Zu den seitlichen Nachbargrenzen müssen Aufschüttungen und 
Abgrabungen auf das vorhandene Niveau auslaufen. 
 
6.  Werbeanlagen § 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO 
Werbeanlagen sind nur an senkrechten Fassadenflächen und auf dem Boden stehend 
zulässig.  
Selbstleuchtende Werbeanlagen, Lauflicht- und Wechsellichtanlagen sowie 
Lichtbooster sind nicht zulässig. 
 
7.  Niederspannungsfreileitungen § 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO 
Niederspannungsfreileitungen sind im Planbereich nicht zulässig. 
 
8.  Stellplatzverpflichtung § 74 Abs. 2  Nr. 2 LBO 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird festgesetzt, dass für Wohnungen bis 40 
m² (Bruttowohnfläche) 1 Stellplatz, für Wohnungen über 40m² bis 80 m² 1,5 Stellplätze und 
für Wohnungen über 80 m² 2 Stellplätze herzustellen sind. 
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9.  Zisternen § 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO 

 
 
Hinweis 
 
1.  Grundwasserschutz/Wasserschutzgebiet 
 „Hirrlinger Mühlen“  
 
Das Bebauungsplangebiet liegt teilweise in der Zone III des rechtsverbindlichen 
Wasserschutzgebietes „Hirrlinger Mühlen“. Die Verbote und Beschränkungen der 
Rechtsverordnung des Regierungspräsidiums Tübingen vom 30. März 1993 
(Gesetzblatt S. 250 ff.), geändert durch Rechtsverordnung vom 20. August 1996 
(Gesetzblatt S. 632 ff.) sind einzuhalten.  
 
2.  Baugrundbeurteilung  
 
Aufgrund der anstehenden geologischen Formation wird eine objektbezogene 
Baugrundbeurteilung durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.  
Auf die Baugrundbeurteilung zum Bebauungsplan „Stock-Berg“ vom 31.08.2006, 
Verfahrensakte |53, wird verwiesen.  
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Der Anlass zur Aufstellung des Bebauungsplans „Berg“ ist das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs 
Baden-Württemberg vom 26.06.2017. 
 
In diesem Urteil wurde der Bebauungsplan „Stock-Berg“ für ungültig erklärt. 
 
 
2.0 Situation vor Ort 

 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Berg“ wurde ein Bauordnungsverfahren (gesetzliche 
Umlegung) durchgeführt. Dieses Gebiet ist mittlerweile mehr als ca. 50 % bebaut. 
 
 
3.0 Festsetzungen 
 
Die Inhalte des Bebauungsplans „Berg“ Textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften sind 
identisch mit dem Festsetzungen des Bebauungsplans „Stock-Berg 1. Änderung“. 
Als weitere Anlage zum Bebauungsplan wurden daher die textlichen Festsetzungen und örtlichen 
Bauvorschriften für den Bebauungsplan „Berg“ vom nun außer Kraft getretenen Bebauungsplan 
„Stock-Berg 1. Änderung“ übernommen und lediglich in „Berg“ umbenannt.  
 
 
4.0 Begründung 

Hier wird auf die Begründung des Bebauungsplans „Stock-Berg 1. Änderung“ verwiesen (s. Anhang). 

 

Aufgestellt: 
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Planung: 

Gauss+Lörcher  Ingenieurtechnik GmbH  
Tübinger Straße 30  72108 Rottenburg am Neckar Telefon 07472 /96710 
 

Begründung zum Bebauungsplan  "1. Änderung Stock-Berg“ in 
Starzach, Ortsteil Bierlingen 

  
 
1.0 Bestehende Rechtsverhältnisse 
 
Der Bebauungsplan „Stock-Berg“ wurde am 23.11.2007 rechtsverbindlich.  
Die gesetzliche Bodenordnung ist abgeschlossen und der überwiegende Teil der 
Erschließungsstraßen ist hergestellt. Mit der Realisierung des Wohngebietes wurde begonnen und die 
ersten Wohngebäude sind bereits errichtet. 
 
 
2.0 Anlass für die erste Änderung des Bebauungsplanes 

 
In Verbindung mit der Erörterung von Bauanträgen und bei Verhandlungen über den Verkauf von 
Baugrundstücken der Gemeinde wurde immer wieder auch die Frage nach der Zulässigkeit von 
Flachdächern gestellt und der Wunsch geäußert solche Dächer errichten zu dürfen. 
Die bereits großzügigen Regelungen der Dachformen und die Tatsache, dass innerhalb der bebauten 
Ortslage in letzter Zeit auch Flachdächer entstanden sind, führte  innerhalb der  Verwaltung zu der 
Auffassung, den Bebauungsplan hinsichtlich der Dachform zu ändern und mit dem Gemeinderat zu 
erörtern. 
Am 20.1.2014 hat daraufhin der Gemeinderat die Änderung des Bebauungsplanes beschlossen.  
 
 
3.0 Festsetzungen hinsichtlich der Dachform 
 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde in der Begründung bei dem Thema „Ortsbild“ unter 
anderem ausgeführt, dass versucht wurde, „einen Mittelweg zwischen einer strikten Ordnung und 
einer völlig offenen Gestaltung zu finden. Es soll einerseits den einzelnen Bauherren eine große 
Freiheit in der Auswahl und Gestaltung ihres Hauses ermöglicht werden, andererseits soll der 
städtebauliche Bezug zum historischen Ortskern noch spürbar bleiben.“ 
Aus diesem Grund wurden damals symmetrische Satteldächer, und Walmdächer sowie versetzte 
Pultdächer und Pultdächer festgesetzt.  
In der Zwischenzeit wurden insbesondere auch in der bebauten Ortslage von Bierlingen Flachdächer 
genehmigt, sodass eine einheitliche Struktur mit geneigten Dächern in diesem Bereich –zwischen den 
Baugebieten in Richtung Sportgelände und der bebauten Ortslage- nicht mehr in der früheren 
Konsequenz erforderlich erscheint.  
Aufgrund dieser Sachlage ist es städtebauliche vertretbar, innerhalb dieses Baugebietes ebenfalls 
Flachdächer zu ermöglichen.  
Mit einer solchen Regelung können eine größere architektonische Vielfalt und insbesondere auch eine 
moderne und  zeitgemäße Architektur verwirklicht werden. 
 
 
4.0 Baugrenzen und Überbaubare Grundstücksflächen  

Die Baugrenzen sollen aus folgenden Gründen an manchen Stellen geringfügig modifiziert werden: 

Zum einen können dann die Gebäude näher an die Grundstücksgrenzen rücken und zum anderen, 
haben die Bauherren einen größeren Spielraum für die Stellung der Gebäude auf dem Grundstück. 
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5.0 Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung bleibt unverändert bestehen. An den Festsetzungen „Mischgebiet“ und 
„Allgemeines Wohngebiet“ werden keine Änderungen vorgenommen.  

 

6.0 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung, d. h. die Grund- und Geschossflächenzahl sowie die Zahl der 
Vollgeschosse bleiben ebenfalls unverändert. 

 

7.0 Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie 

Mit der Änderung des Bebauungsplanes und der Zulässigkeit von Flachdächern werden grundsätzlich  
auch Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie ermöglicht,  sie dürfen maximal 80% der Dachfläche 
einnehmen und müssen zur äußeren Begrenzung des Daches einen Abstand von 1,5 Meter einhalten. 
Außerdem dürfen sie die Dachfläche in der Höhe höchstens um einen Meter überschreiten. Die Attika 
wird nicht als Dachfläche angesehen. 

Mit diesen Regelungen soll eine großzügige Nutzung der Sonnenenergie ermöglicht werden, jedoch 
aber auch Mindestanforderungen an die Dachgestaltung Berücksichtigung finden.  

 

8.0 Verkehrsflächen 

Im Rahmen der Bodenordnung wurden im Nordwesten des Gebietes Grundstücke so zugeschnitten, 
dass die öffentliche Verkehrsfläche in Richtung Norden geringfügig verlängert und verbreitert  werden 
musste, um die Erschließung und die Bebauung eines dazwischenliegenden Grundstücks zu 
gewährleistet. Außerdem wird der Einmündungstrichter des Fußweges der Schwarzwaldstraße 
dahingehend verändert, dass die Fläche für Verkehrsgrün entfällt und der dahinterliegenden Fläche 
eines Baugrundstücks zugeschlagen wird. 

 

9.0 Umweltbericht 

Die Änderung des Bebauungsplanes verursacht keine größeren Eingriffe in Natur und Landschaft. Die 
Art der baulichen Nutzung und das Maß der baulichen Nutzung bleiben unverändert. Die teilweise 
Vergrößerung der überbaubaren Grundstücksflächen ermöglicht nur eine höhere Flexibilität, die 
Gebäude auf dem Grundstück errichten zu können. 

Aufgrund der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde wurde von dem Büro HPC Rottenburg 
eine Begehung durchgeführt und in  einer Artenschutzrechtlichen Beurteilung (Habitatstrukturanalyse 
mit Relevanzprüfung vom 06.08.2014) dargelegt. 

Als Fazit wird dort folgendes festgehalten: 

Zur Beurteilung des artenschutzrechtlichen Potentials des Gebietes „Stock-Berg“ in Bierlingen wurde 
eine Habitatstrukturanalyse des Gebietes durchgeführt. Hinweise ergaben sich für das Vorkommen 
von europarechtlich geschützten Fledermäusen und Vögeln. Für weitere artenschutzrechtlich 
relevante Artengruppen oder Arten bestehen keine belastbaren Hinweise. 

Die artenschutzrechtliche Überprüfung des Planungsvorhabens ergab, dass im Zuge der 
Baufreimachung, einschließlich Gehölzrodungen, unabsichtlich Tiere oder o.g.  geschützte Arten 
getötet oder verletzt werden könnten (Verbotstatbestand des §44 (1) 1). Um dies zu vermeiden, 
sollten diese Arbeiten in einem Zeitraum stattfinden, der außerhalb der Aktivitätsphase der 
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Fledermäuse und außerhalb der Brutperiode der Vögel liegt. Ein geeigneter Zeitraum liegt im Winter, 
zwischen November und Februar. 

 

10.0 Kosten 

Für das Baugebiet werden durch die Änderung des Bebauungsplanes werden u.a. Planungskosten 
verursacht. 

 

Aufgestellt: 

Starzach-Bierlingen, den 06.08.2014/          Rottenburg, den 17.07.2014/06.08.2014/ 
19.01.2018            19.01.2018 

 

 

Thomas Noé Gauss 

Bürgermeister Gauss+Lörcher 
 Ingenieurtechnik GmbH 



Beilage zur Begründung der Namensänderung der Bebauungspläne „Stock“ 
und „Berg“ sowie der „Veränderungssperre Berg“ mit Datum vom 19.01.2018 

 

Bis August 2017 existierte im Ortsteil Bierlingen der Gemeinde Starzach der rechtskräftige 
Bebauungsplan „Stock-Berg 1. Änderung.“ Mit Verkündigungsdatum vom 30. Juni 2017 erfolgte das 
Urteil 3 S 837/16 des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg wegen der Ungültigkeit des 
Bebauungsplanes „Stock-Berg“ und somit auch seiner 1. Änderung. 

 

Am 25.09.2017 erfolgten aus planerischen und städtebaulichen Gründen drei Aufstellungsbeschlüsse 
für „Stock“, „Berg“ und die Veränderungssperrensatzung „Berg“. 

 

„Stock“ 

Anlage 6 zur Drucksache 02/2018 



 

„Berg“ + Geltungsbereich für Veränderungssperrensatzung „Berg“ 

Nach Hinweisen u.a. aus der Bevölkerung, nach der Stellungnahme mit Datum vom 10. November 
2017 durch Herrn Peter Duffner, vertreten durch seine Rechtsanwältin Frau Rösner der Kanzlei 
Menold Bezler, dass eine „irreführende Bezeichnung“ der Gebiete vorgenommen wurde, will die 
Gemeinde Starzach darauf bei Ihrer Bauleitplanung reagieren. 

 

Grundsätzlich gilt § 2 BauGB: 

§ 2 Aufstellung der Bauleitpläne  

(1) 1Die Bauleitpläne sind von der Gemeinde in eigener Verantwortung aufzustellen. 2Der Beschluss, 
einen Bauleitplan aufzustellen, ist ortsüblich bekannt zu machen.  

….. 

(3) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange, die für die Abwägung von Bedeutung sind 
(Abwägungsmaterial), zu ermitteln und zu bewerten.  



Im Vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die Namensbezeichnung der Bebauungspläne grundsätzlich 
frei von der Gemeinde gewählt werden darf. 

Tatsache ist, dass in der Praxis häufig der Gewannname verwendet wird. In dem Fall Stock bzw. Berg 
hieße das, dass die bisherigen Namen aufgrund der bisherigen Schreibweise „Stock-Berg“ 
„vertauscht“ wurden. 

Um gemäß § 2 (3) BauGB alle Belange beim Aufstellungsverfahren zu berücksichtigen, und dazu zählt 
auch die möglicherweise für die Öffentlichkeit irreführende Bezeichnung, werden daher in der 
öffentlichen Gemeinderatssitzung an 29.01.2018 drei neue Aufstellungsbeschlüsse gefasst, damit die 
künftigen Gebiete den Gewannnamen entsprechen: 

 „Berg“ 

 

„Stock“ und Veränderungssperrensatzung „Stock“ 



sta1002
Schreibmaschinentext
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